
Amtliche Bekanntmachungen
Amt Jevenstedt Jevenstedt, 07. Januar 2021 
Der Amtsdirektor

Bekanntmachung der Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2021 für die

Gemeinden Brinjahe, Embühren, Haale, Hamweddel, 
Hörsten, Jevenstedt, Luhnstedt,

Schülp b. Rendsburg, Stafstedt und Westerrönfeld 

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft 
alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2021 die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie 
wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 gem. § 27 Abs. 
3 Grundsteuergesetz durch diese öffent-liche Bekanntmachung 
mit dem zuletzt veranlagten Betrag festgesetzt. Diese Steuer-
festsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die Rechtswirkung eines Steuerbescheides. Die Grundsteuer-
hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Sie betragen für die

•  Gemeinden Brinjahe  
Grundsteuer A  (für land- u. forstw. Betriebe) 260 v.H. 
und Hamweddel   
Grundsteuer B  (für Grundstücke)  260 v.H.

•  Gemeinden Embühren,   
Grundsteuer A (für land- u. forstw. Betriebe) 320 v.H. 

•  Jevenstedt u. Stafstedt   
Grundsteuer A (für land- u. forstw. Betriebe) 320 v.H.

•  Gemeinde Hörsten     
Grundsteuer A  (für land- u. forstw. Betriebe) 250 v.H. 
Grundsteuer B  (für Grundstücke) 250 v.H.

•  Gemeinden Haale,   
Grundsteuer A (für land- u. forstw. Betriebe) 300 v.H.  
und Schülp b. Rendsburg  
Grundsteuer B (für Grundstücke) 300 v.H.

•  Gemeinde Luhnstedt  
Grundsteuer A (für land- u. forstw. Betriebe) 330 v.H. 
Grundsteuer B (für Grundstücke) 330 v H.

•  Gemeinde Westerrönfeld  
Grundsteuer A (für land- u. forstw. Betriebe) 320 v.H. 
Grundsteuer B (für Grundstücke) 360 v.H.

Soweit Änderungen in der Besteuerungsgrundlage oder durch 
Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein entsprech-
ender Grundsteuerbescheid erteilt. Erfolgt keine Änderung der 

Besteuerungsgrundlage, wird kein neuer Bescheid erteilt. Die 
Ausstellung eines in diesem Fall benötigten aktuellen Steuerbe-
scheides ist auf Anfrage beim Amt Jevenstedt möglich.

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung 
der Grundsteuer erteilt haben, werden gebeten, die Grund-
steuer 2021 – wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt 
– zu den entsprechenden Kassenzeichen zu entrichten. Die 
Grundsteuer ist zu je einem Viertel des Jahresbetrages am 15. 
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

Konten der Amtskasse Jevenstedt:
Förde Sparkasse Kiel   
IBAN DE34 2105 0170 0001 3003 18
Sparkasse Mittelholstein    
IBAN DE25 2145 0000 0002 2005 45

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Amtsdirektor des Amtes 
Jevenstedt, Meiereistraße 5, 24808 Jevenstedt, schriftlich oder 
zur Niederschrift einzulegen. Die Einlegung des Widerspruches 
ändert nichts an der fristgerechten Zahlungspflicht.

Im Auftrag
Sylvia Naß

Amt Jevenstedt Jevenstedt,16.12.2020
Der Amtsdirektor
als örtliche Ordnungsbehörde

Bekanntmachung der Fundsachen

Bei mir sind folgende Fundsachen abgegeben worden:

1 Fahrrad Fundort: Stafstedt
1 Ring Fundort: Hamweddel
1 Fahrrad Fundort: Westerrönfeld
1 Drohne Fundort: Hamweddel
1 Brille Fundort: Jevenstedt
1 Outdoor-Trinkflasche  Fundort: Jevenstedt

47. Jahrgang • Nr. 01/2021 • 7. Januar 2021

Dieses Bekanntmachungsblatt erscheint am 1. und 3. Donnerstag im Monat. Es ist bei der Amtsverwaltung in  
Jevenstedt, Meiereistraße 5, sowie in Westerrönfeld, Dorfstraße 60, kostenlos während der Öffnungszeiten erhältlich.
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Der/die Eigentümer/in wird aufgefordert, sich innerhalb von 6 
Monaten beim Fundbüro des Amtes Jevenstedt, Meiereistraße 5, 
24808 Jevenstedt, zu melden. Nach Ablauf der Aufbewahrungs-
frist wird über die Fundsachen anderweitig verfügt. 

Hinweis:
Sachdienliche Auskünfte zur Fundsache, wie z.B. der Aufbewah-
rungsort der Fundsache, werden telefonisch unter den Telefon-
nummern 04331-8478-52 oder 04331-8478-11 erteilt.

Im Auftrag
Silvia König

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein
- Außenstelle Südwest -
Breitenburger Straße 25, 25524 Itzehoe
- als Flurbereinigungsbehörde -

Öffentliche Bekanntmachung

im Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren  
Lütjenwestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde

1. Im o. a. Flurbereinigungsverfahren wird hiermit gemäß  
des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der 
jeweils geltenden Fassung, die des Flurbereinigungsplanes 
angeordnet.

2. Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes 
und damit der rechtlichen Wirkungen des Flurb-
ereinigungsplanes wird der 01.03.2021 festgesetzt.  

 Mit diesem Tage werden die neuen Grundstücke anstelle 
der alten Grundstücke Eigentum der Teilnehmer. Hinsi-
chtlich der Rechte an den alten Grundstücken treten die 
neuen Grundstücke an die Stelle der alten. Das gleiche gilt 
auch für Pachtverhältnisse.

3. Die tatsächliche Überleitung des Besitzes und der Nutzun-
gen an den neuen Grundstücken ist bereits durch entspre-
chende Einzelverhandlungen erfolgt. Es verbleibt bei dieser 
Regelung.

Gründe:
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbare 
Flurbereinigungsplan. Seine Ausführung war gemäß § 61 FlurbG 
anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die vorstehende Ausführungsanordnung ist gemäß § 141 
FlurbG als Voraussetzung der Klage der Widerspruch zulässig, 
über den das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integra-
tion und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein in Kiel 
als obere Flurbereinigungsbehörde entscheidet.

Der Widerspruch ist bei der Flurbereinigungsbehörde, dem 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein - Außenstelle Südwest -, Breiten-
burger Straße 25, 25524 Itzehoe, innerhalb eines Monats nach 
erfolgter öffentlicher Bekanntmachung - gerechnet vom ersten 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung an einzulegen. Die Wid-
erspruchsfrist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs 
beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Düsternbrooker 
Weg 104, 24105 Kiel, gewahrt.

Az.: 833-709.05 RE04.02 

Itzehoe, den 15.12.2020

(L.S.)        gez. Tjardes
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Anzeigen / nicht amtlicher Teil

Gemeinde  
Jevenstedt

– Der Bürgermeister –

24808 Jevenstedt, 29.12.2020

Anmerkung:
Leider ist im Kanalblatt der Text vom Vormonat abgedruckt 
worden. Es sollte folgender Text erscheinen: 

Moin moin,
„nun ist es bald geschafft, dieses Jahr ist so gut wie zu Ende. Die 
wenigsten von uns werden dem Jahr hinterhertrauern, denn 
es wird uns in Erinnerung bleiben als ein Jahr der Veränderung 
und Entbehrung. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass 
innerhalb von solch kurzer Zeit sich die ganze Welt, nicht nur 
eine Region oder einige Länder, derart verändern kann, wie es 
geschehen ist. Lassen Sie uns jetzt im 2. Anlauf versuchen, einen 
besseren Start ins neue Jahrzehnt hinzulegen.

Trotz der, oder erst recht wegen der ganzen negativen Schlag-
zeilen des Jahres 2020 wollen wir die positiven Aspekte nicht 
vergessen.

Der Grundriss für unsere beiden Hausarztpraxen steht nun fest 
und im nächsten Jahr kann voller Tatendrang an der Umsetzung 
gearbeitet werden. Unsere beiden Ärztinnen Frau Rascher und 
Frau Busse haben zusammen mit einer Praxisplanerin seitens 
der ärztlichen Genossenschaft die Grundrisse erarbeitet. Die 
gegenwärtige Lage zeigt uns, wie wichtig auch im Notfall ein gut 
durchdachtes Raumkonzept ist. Ich freue mich, wenn das Thema 
abgeschlossen ist und bin gespannt auf das Resultat.

Auch im Haushalt hat durch geringere Steuereinnahmen die 
Pandemie Spuren hinterlassen. Jedoch hat uns eine ordentliche 
Finanzspritze von unserer Landesregierung, so wie es derzeit 
aussieht, ins Plus gerettet. Dazu muss jedoch gesagt werden, 
dass wir auch in diesem Jahr viel Geld für Straßenbau in die 
Hand genommen haben (Heisch, Jevenstedter Teich, Jevensted-
ter Feld). Fürs kommende Jahr haben wir bereits die nächsten 
Straßenabschnitte im Visier.

Am 8.12. wurde nun endlich die Auszählung der Briefwahl des 
Gemeindewehrvorstandes vollzogen. Coronabedingt ist diese 
erstmalig in der Feuerwehrgeschichte per Briefwahl erlaubt 
gewesen und mit hohem verwalterischen Aufwand haben wir 
jetzt die Gemeindewehrführung mit Timo Koll als Gemeinde-
wehrführer und mit Jochen Hüttmann als stellvertretenden 
Gemeindewehrführer wieder besetzen können. Vielen Dank 
möchte ich an Jochen Hüttmann an dieser Stelle aussprechen, 
der den Vorsitz für ca. 9 Monate kommissarisch übernommen 
hat. Ich wünsche den beiden viel Erfolg und freue mich auf die 
Zusammenarbeit.

Eine weitere schöne Aktion, die wohl auch nur aus der beson-
deren Zeit heraus geboren ist, ist die Advents-Aktion des DRK 
Ortsvereins Jevenstedt. Hier wurde über 120 älteren Mitbürger 
der Gemeinde mit selbstgebackenen Plattenkuchen, Keksen, 
Stollen, etc. eine große Freude bereitet. Vielen Dank an das 
DRK für die viele Arbeit.

Wie heißt es so schön: „Not macht erfinderisch". Wir alle sind 
dazu aufgerufen, kreativ an die derzeitige Lage heranzugehen. 
Ich schätze, viele kulturelle Aktionen werden leider auf der 
Strecke bleiben, wenn es auch im nächsten Jahr nicht besser 
werden sollte, jedoch hoffe ich sehr, dass viele tolle neue Sachen 
dazu kommen werden, getreu dem Motto:
„Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig set-
zen.“

Fröhliche Wiehnachten
un för dat niege Johr
jümmers n Handvull Glück
ünnern Mors!“

Ihr
Sönke Schwager

bbl@amt-jevenstedt.de
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www.amt-jevenstedt.de

Amt Jevenstedt Jevenstedt, 21.12.2020
Der Amtsdirektor

Weihnachtsbaumabfuhr 2021

Im Januar 2021 sammelt die Abfallwirtschaft Rendsburg-
Eckernförde (AWR) kreisweit die ausgedienten Weihnachts-
bäume (keine Gartenabfälle) ein. Bitte entfernen Sie allen 
Schmuck aus Ihrem Baum. In der weiteren Verarbeitung ist auch 
das schönste Lametta schlicht ein ärgerlicher Störstoff.

Wie die AWR mitteilt, werden die Weihnachtsbäume im 
Bereich des Amtes Jevenstedt wie folgt von den angegebenen 
Sammelplätzen abgefahren:

Datum: Gemeinde: Sammelplatz 
18.01.2021. Brinjahe bei der ehemaligen Meierei
 Embühren  Hofplatz des  

Bürgermeisters
 Haale Schulhof
19.01.2021  Hamweddel Alte Schule
19.01.2021  Hörsten  Platz vor dem Hof des 

Bürgermeisters
 (Mit Wohnplätzen Luhnvie und Schachtholm)
 Jevenstedt  Parkplatz bei den  

Sportanlagen
 OT Nienkattbek am Sportplatz
 OT Nienlanden beim Buswartehaus
 OT Schwabe beim Feuerwehrgerätehaus
18.01.2021 Luhnstedt  Gemeindezentrum
19.01.2021 Schülp b. Rendsburg  beim Kindergarten 
  Alte Lotsenstation (Abholplatz der Behälter) 
18.01.2021 Stafstedt Alte Schule
19.01.2021 Westerrönfeld  bei den bekannten 

Sammelstellen  

Sonstige Fragen hierzu bitte ich direkt mit der AWR, 
Borgstedtfelde, Tel.: 04331/345-123, 
e-mail: service@awr, Internet: www.awr.de abzuklären.

Im Auftrag
Dagmar Scholz

Abfallwirtschaft 
Rendsburg-Eckernförde
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Die nächste Ausgabe erscheint  

am 21. Januar 2021

Annahmeschluss für Veröffentlichungen  

und Anzeigen ist der 

Mittwoch, 13. Januar 2021  

um 16.00 Uhr

 Borgstedt, 14.12.2020

Aktuelle Mitteilungen der AWR zur 
Entsorgungssituation im Kreis Rendsburg-

Eckernförde

Die Recyclinghöfe im Kreis Rendsburg-Eckernförde bleiben 
trotz der aktuellen Lage weiterhin geöffnet. Zur Verminderung 
des Ausbreitungsrisikos der Corona Pandemie und aufgrund der 
aktuellen Verordnungen und Erlasse führt die Abfallwirtschaft 
Rendsburg-Eckernförde (AWR) jedoch Zugangsbeschränkungen 
auf den einzelnen Höfen ein. Je nach Verkehrsaufkommen 
behalten wir uns vor, den Recyclinghof in Borgstedt kurzfristig 
zu schließen.

Maßnahmen und Regeln  
bei dem Besuch eines Recyclinghofes:

ein Besuch auf einem unserer Recyclinghöfe ist nur mit einer 
Mund-Nasen-Bedeckung gestattet!
Beim Ausladen keine Hilfe durch das Recyclinghof-Personal
Kinder dürfen das Fahrzeug nicht verlassen.
Bitte bezahlen Sie möglichst nur mit EC-Karte.
Es gibt eine Pause von 12:00 bis 12:30 Uhr.
Die Höfe in Borgstedt, Nortorf, Osterrönfeld, Eckernförde, 
Rendsburg und Bordesholm sind mittwochs geschlossen.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe  
(bis auf Hanerau-Hademarschen):

Montag bis Freitag: 9:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr
Samstag: 9:00 bis 13:00 Uhr

Außerdem wird die AWR KaufBar in der Hollerstraße 81 in 
Büdelsdorf ab dem 16.12.2020 vorläufig geschlossen. 
Die Abholung der Müllgefäße auf den Grundstücken 
sowie die Abfuhr von Sperrmüll und Grüngut finden 
wie gewohnt statt.

Diese Informationen tragen den aktuellen Gegebenheiten 
Rechnung. Je nach Verlauf der Pandemie können wir nicht 
ausschließen, mit weitergehenden Maßnahmen reagieren zu 
müssen.

Die AWR informiert tagesaktuell über die Homepage www.
awr.de sowie die sozialen Medien Facebook und Instagram 
über den neuesten Stand der Entsorgungssituation im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde.
Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen unser 
Kundenservice montags bis freitags von 7:30 bis 17:00 Uhr 
unter 04331/ 345 – 123 oder unter service@awr.de zur 
Verfügung.

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103, 
Mail: hoschmi@awr.de

Abfallwirtschaft 
Rendsburg-Eckernförde

Termine Embühren 2021

Liebe Embührnerinnen und Embührner,

leider müssen wir Euch mitteilen, dass wir für das Jahr 2021 
zunächst keinen Terminkalender herausgeben werden. 

Der monatliche Seniorenkaffee fällt bis auf Weiteres aus. Auch 
für das Vogelschießen möchten wir keinen verbindlichen Termin 
herausgeben.

Wir werden die Entwicklung bei der Verbreitung des Corona-
Virus abwarten und zum gegebenen Zeitpunkt kurzfristig 
planen.

Wir hoffen, dass jeder dafür Verständnis hat.

Lars Dieckmann  Wiebke Kühl
Bürgermeister  Kulturausschuss

Gemeinde Embühren
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KOSMETIKKOSMETIKKOSMETIKKOSMETIK----STUDIO Marina EbauerSTUDIO Marina EbauerSTUDIO Marina EbauerSTUDIO Marina Ebauer    
Kennenlernangebot für Neukunden 10% Rabatt 

Kosmetik  Itzehoer Chaussee 18 
med.Fußpflege  24808 Jevenstedt 
Maniküre  Tel. 04337-913 59 80 
Wellness  Mob. 0171-190 79 89  

Gutscheine als Geschenkideen 
Vereinbaren Sie einen Termin. 

ONLINE SHOP www.kosmetik-studio-marina-ebauer.de 
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Seit über 50 Jahren vor Ort!

• Elektroanlagen • Installation
• Sat-Anlagen • Beleuchtungstechnik 
• Elektrogeräte• Küchenplanung u.v.m

Einbauküchen
preiswert und gut

• Markisen • Rollläden • Garagentore • Insektenschutz • Ihr Fachbetrieb seit 1965

Eva Foltas · 24816 Stafstedt
Telefon 04875 - 424 · Fax 247
eMail: h.foltas@t-online.de
www.rolladenbau-foltas.de

Diplom-Physikerin Eva Foltas

– Individuelle Lösungen
– Hochwertige Ausführung
– Ausstellung
– Montage / Kundendienst
– Kostenlose Beratung vor Ort

– Markisen – Insektenschutz
– Rollläden – Garagentore

Rollläden
Einbruchschutz
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Hog’n Dor 1 · 24784 Westerrönfeld
Telefon 0 43 31/ 80 91-0, Fax -184
www.haushogndor.de
wef@haushogndor.de

Spielenachmittag
für Senioren

mit Bingo
Jeden 1. Montag im Monat

Kaffee + Kuchen je 1,00 Euro
Beginn 14:30 Uhr

im Festsaal 
der Friesenstube

Haus Hog’n Dor
Homfeldt OHG
GF: Magret u. Martina Homfeldt

1984
· 1994 · 200

1 1984 · 1994 · 2

00
1
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Verleih

Tel.: 0173/4 816 666
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